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        Beratungsfolge 

 

        Sitzungstermin 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 01.07.03 
 
 

 Beschlussvorlage  
 
 
 

4. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Köln 
-Überarbeitung der Kapitel “langfristige Sicherung von nichtenergetischen Bodenschätzen 
und Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher nichtenergetischer 
Bodenschätze“ zum Zweck der Sicherung von Festgesteins-Abbaubereichen und der 
Wiederherrichtungs-Zielsetzung 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss nimmt die beigefügte Vorlage der Bezirksregierung Köln 
an den Regionalrat zustimmend zur Kenntnis und erteilt das gemeindliche Einvernehmen zu der 
anstehenden 4. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes. 
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Erläuterungen: 
 

Der am 21.Mai 2001 rechtswirksam gewordenen Gebietsentwicklungsplan sah keine Veränderung, 
bzw. Anpassung für die Abbaubereiche vor. 
Diesen Mangel hat sowohl die betroffene Industrie als auch die Bezirksregierung aufgegriffen, um 
die langfristige Sicherung der nichtenergetischen Bodenschätze und den Abbau oberflächennaher 
nichtenergetischer Bodenschätze zu sichern. 
Hierfür ist eine Änderung des GEP´s erforderlich, die mit dieser 4. Änderung eingeleitet wird. 
Für das Stadtgebiet Bergneustadt ist der Bereich des Steinbruchbetriebes Stentenberg, westlich von 
Bergneustadt von der Änderung betroffen. 
Hier wird quarzitischer Basalt von einer besonders guten Qualität abgebaut. 
Die vorgesehenen und dargestellten Bereiche, einschl. ihrer Erweiterung, reichen für einen 
Versorgungszeitraum von mindestens 25 Jahren. 
Die für Bergneustadt anstehende Änderung ist auf der Seite V des Anhangs zu ersehen. 
Eine Abstimmung mit dem örtlichen Unternehmen hat stattgefunden. 
Eine Änderung, Anregungen und/oder Bedenken sind aus dieser Sicht nicht erforderlich. 
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